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Deutſchland.
Zweite Kammer.

43. Sitzung am 16. März. (Schluß.)
Artikel 82. Die Fragen müſſen bei Strafe der Nichtigkeit alle

Thatſachen enthalten, welche die weſentlichen Merkmale der dem Ange-
klagten zur Laſt gelegten ſtrafbaren Handlung bilden. Zu den That-
ſachen, die durch den Ausſpruch der Geſchworenen feſtzuſtellen ſind, ge
hört insbeſondere auch die Zurechnungsfähigkeit, ſo wie der Vorſatz oder
die Fahrläſſigkeit, durch deren Vorhandenſein der Begriff der ſtrafbaren
Handlung bedingt wird.

Die Hauptfrage iſt in folgender Art zu ſtellen
Hat der Angeklagte die und die That begangen
Die Fragen ſind darauf, ob der Angeklagte die That ohne Zurech-

nungsfähigkeit begangen hat, oder ob andere Gründe, welche die Strafe
ausſchließen, vorhanden ſind, nur dann ausdrücklich zu richten, wenn
dies beſonders beantragt oder von dem Gerichte ſelbſt für nöthig er
achtet wird. Einem deshalb beſonders geſtellten Antrage muß bei
Strafe der Nichtigkeit entſprochen werden.

Durch die Bejahung der Hauptfrage wird, wenn in der Antwort
der Geſchwornen nicht etwas Anderes ausdrücklich ausgeſprochen iſt,
zugleich feſtgeſtellt, daß der Angeklagte mit Zurechnungsfähigkeit gehan-
delt hat.

Nöldechen amendirt: Die Hauptfrage beginnt mit den Worten
Iſt der Angeklagte ſchuldig? Büchtemann: Jſt der Angeklagte
überführt?

Der Artikel wird, trotz des Widerſpruchs des Regierungs Kom-
miſſars, mit dem Amendement Nöldechen angenommen. Nach Artikel 83
ſollen bei der Frageſtellung Rechtsbegriffe, die keine allgemein bekannte
oder unbeſtrittene Bedeutung haben, ſo viel als möglich durch gleich
lautende Ausdrücke des gewöhnlichen Lebens erſetzt werden nach Ar

Perſonen unter 16 Jahren den Geſchwornen die Frage
geſtellt werden, ob der Angeklagte mit Unterſcheidungsvermögen gehan-
delt habe.

Artikel 85. Wegen der in den Strafgeſetzen beſonders hervorge-
hobenen Thatumſtände, welche die Verhängung einer ſchwereren oder
einer milderen Strafe begründen, ſind geeigneten Falls von Amtswegen
Fragen zu ſtellen. Daſſelbe gilt, wenn das Geſetz die Anwendung einer

St Vorhandenſein mildernder Umſtände über-
haupt abhängig gemacht hat. Wird die Vorlegung deratiger Fragen
beantragt, ſo müſſen dieſelben bei Strafe der Nichtigteit geſtellt werden.

Die weitere Berathung wird auf Donnerſtag 10 Uhr vertagt.
Schluß 33/, Uhr.

Berlin, den 16. März. Auf der bevorſtehenden Zollvereins Kon
ferenz wird, wie das C. B.“ als beſtimmt hört, Bayern durch Herrn
v. Herrmann, Hannover durch General Steuer Direktor Klenze, Sachſen
durch Ober Poſt Direktor v. Schimpff und Braunſchweig durch Geh.
Rath Dr. Liebe vertreten werden.

Das „C.B.“ ſtellt die Mittheilungen in Abrede, nach denen
die Regierung im Einverſtändniß mit den Gemeindebehörden Berlin zu
einem Meßplatz einrichten wolle.

Köln, den 15. März. Das Feſtmahl, welches Se. K. H. der
Prinz Friedrich Wilhelm, Sohn des Prinzen von Preußen, von der
Stadt Köln anzunehmen geruht hat, fand geſtern um 3 Uhr im großen
Saale des hieſigen Kaſino ſtatt. Se. Eminenz der Kardinal v. Geiſſel,
der Weihbiſchof Dr. Baudri und ſämmtliche Auctoritäten der Stadt
wohnten demſelben bei. Am Abend beſuchte Se. K. H. eine Vorſtellung
der italieniſchen Operngeſellſchaft aus Brüſſel im hieſigen Theater, wo
nach vor dem K. Regierungsgebäude, wo derſelbe ſein Abſteigequartier
genommen hatte, eine Serenade von den verſchiedenen Muſikkorps der
hieſigen Garniſon unter Fackelbeleuchtung gebracht wurde. Von Seiten
des Rektors und Senats der Univerſität Bonn iſt Sr. K. H. zur Er-
innerung an den mehrjährigen Beſuch der rheiniſchen Hochſchule ein
prachtvoll ausgeſtattetes Diplom überreicht worden. Daſſelbe iſt aus
dem Atelier des trefflichen Landſchafters Scheuren in Düſſeldorf hervor
gegangen, in Form eines Albums gehalten, zeigt daſſelbe auf vier Per
gamentbogen herrliche Anſichten von Bonn, dem Siebengebirge, von
Godesberg und der Burg Stolzenfels nebſt allegoriſchen Skizzen, die
dem Zwecke des Geſchenkes entſprechen. (D. V. H.)

Aus Wien vom 13. März ſchreibt der „Lloyd“: Der Miniſterpräſi
dent Fürſt v. Schwarzenberg befand ſich einige Tage unpäßlich, iſt aber
bereits geneſen und arbeitet wie gewöhnlich wieder in ſeinem Büreau.
Vorgeſtern Nachmittag, gleich nach der Ankunft des Monarchen, wurde
er vom Kaiſer empfangen.

Kiel, den 15. März. Dem Vernehmen nach ſind, wie den „H.
N.“ geſchrieben wird, die holſteiniſchen Militärbehörden autoriſirt wor-
den, bei ihren Korreſpondenzen ſich der däniſchen Sprache zu bedienen,
wenn ihnen dieſe beſſer als die deutſche convenirt. Das General-Kom-
mando in den Herzogthümern hat bekanntlich vor dem Jahre 1848 in
ſeinen Eingaben an den Landesherrn, und in ſeiner Korreſpondenz, mit
Ausnahme derjenigen, die mit dem General-KommiſſariatsKollegio ge
führt ward, ſich ausſchließlich der deutſchen Sprache bedient. Am I11.
und 12. hatten die däniſchen Truppen vom Kronenwerk ſämmtliche
Wachen der Feſtung Rendsburg auch in der Altſtadt und im Neuwerk
bezogen. Die Ablieferung des geſammten Militär Etats an die
Dänen wird aller Wahrſcheinlichkeit nach übermorgen vollendet, und



damit die letzte Wirkſamkeit deutſcher Militär Perſonen ihre Endſchaft
erreichen.

Rudolſtadt, den 10. März. Die Vermählung unſerer Prinzeſſin
Eliſabeth mit dem Fürſten von LippeDetmold wird am 15. dieſes
Monats ſtattfinden. Der Fürſt von Lippe- Detmold iſt bereits zur Feſt
ſtellung der Ehepakten und zu einem vorläufigen Beſuche hier einge-

troffen. (L. J.)Bremen, den 15. März. Auch gegen Dulon dürfen wir nicht
ungerecht ſein. Jn dem geſtern erſchienenen „Wecker“ führt er ſeine
Vertheidigung auf eine neue Weiſe; er läßt die Maske des Chriſten
fallen, die ihm nur dazu diente, die Gemüther der Unerfahrenen zu be-
rücken, und tritt nicht ſeinen Feinden, ſondern den alten Freunden und
Sinnesgenoſſen, die ſich jetzt von ihm abgewandt haben und ihm ſein
Amt und ſein Brod nehmen wollen, in ſeiner wahren Geſtalt entgegen.
Und das was er nun zu ſeiner Vertheidigung vorbringt, verdient auch
auf unſerer Seite, auf der Seite ſeiner entſchiedenſten Gegner und Wi-
derſacher, allerdings ernſte Beachtung. Dulon ſagt:

„Wir ſind nach Bremen gekommen in Folge wiederholter, dringen-
der Aufforderungen, die von einflußreichen Mitgliedern unſerer Gemeinde
an uns ergangen waren.

Aus welchen Gründen hatten dieſe Mitglieder die Aufforderungen
an uns gerichtet

Sie kannten uns theils aus unſeren damals erſchienenen Schrif-
ten, theils überhaupt aus dem Kampfe, den wir gegen das Miniſterium
a und das Magdeburger Konſiſtorium Jahre lang geführt

atten.
Sie wünſchten uns für Bremen zu gewinnen, weil wir unſere

Schriften verfaßt und weil wir gegen Miniſterium und Konſiſtorium für
proteſtantiſche Freiheit rüſtig gekämpft hatten.

Was beurkundeten unſere Schriften und unſer Kampf überhaupt?
Sie beurkundeten, daß wir von den Lehren der Bekenntnißſchriften,

namentlich von den Fundamentallehren derſelben, durchaus und vollſtän-
dig abgefallen waren, daß wir in den Fundamentallehren, der Erbſünde,
der Rechtfertigung durch den Glauben an den Opfertod, der Dreieinig-
keit u. ſ. w. nichts weiter, als unbibliſche, unchriſtliche, unvernünftige
und unheilvolle Wahngedanken einer längſt untergegangenen Zeit ſahen.
Sie beurkundeten ferner, daß wir das normative, glaubensgeſetzliche
Anſehen der Bibel längſt beſtritten und bekämpft, längſt ausgeſprochen
hatten die Wiſſenſchaft allein könne entſcheiden, was in der Bibel
Wahrheit und Jrrthum, Gotteswort und Menſchenwahn ſei.

Weil wir ſo waren, wie wir im Weſentlichen noch heute ſind,
wünſchte man uns für Bremen zu gewinnen. Weil wir ſchon damals
gelehrt hatten, was wir im Weſentlichen noch heute lehren, wählte uns
die Gemeinde zu U. L. Frauen.

Der Senat beſtätigte die Wahl.
Fannte uns der Senat? Wußte der Senat, weß Geiſtes Kind wir

warenDer Senat konnte es wiſſen. Wir hatten Vieles geſchrieben und
unſere Angelegenheiten waren in vielen Blättern beſprochen worden.
Der Senat mußte es wiſſen. Er hatte die Verpflichtung, ſich um Geiſt
und Jnhalt unſeres Wirkens zu bekümmern. Er berief uns nach Bre-
men. Er verlieh uns das größere Bremer Bürgerrecht. Er erkannte
an, daß die Wahl der Gemeinde recht- und ordnungsmäßig erfolgt ſei.
War die Beſtätigung, die Berufung, die Bürgerrechtsverleihung eine ei-
tele Spielerei? Nein, Sie war eine inhalts und folgenſchwere That.
So mußte der Senat fragen: Wer iſt Der, den Du nach Bremen
rufſt? Er mußte wiſſen, weß Geiſtes Kind wir waren.

Der Senat wußte es. Er kannte die Stimmung die Gemeinde.
Er kannte ihre Abſicht bei der Wahl des neuen Predigers. Er kannte
die Konflikte, welche wegen der Wahl zwiſchen Gemeinde und Kirchen
vorſtand ausgebrochen waren und wußte, uns welchen Gründen die
Gemeinde uns namentlich den frommgläubigen Bewerbern vorgezogen
hatte.

Der Senat wußte, weß Geiſtes Kind wir waren, und er be-
rief uns.

Wir konnten kein Bedenken tragen, dem Rufe Folge zu leiſten.
Wir hatten uns vielfach, laut und offen ausgeſprochen. Wer ein Jn-
tereſſe an uns hatte, der kannte uns. Jn Bremen wirkte Paniel ſeit
einer Reihe von Jahren. Er war bekannt als eifriger Kämpfer gegen
den bekenntnißſchriftlichen Unſinn, und ſeine Schriften gaben Zeugniß,
daß es ihm im Traume nicht einfiel, die Bibel für Gottes Wort zu
halten. Jn Bremen wirkte Nagel. Nagels Schriften lagen vor uns.
Nagel hatte das normative Aeſehn der Bibel auf das Entſchiedenſte
beſtritten, hatte laut die Autonomie des Geiſtes verkündet, laut aus-
geſprochen, daß er keine Grenze als die des Geiſtes anerkenne, hatte
die abſolut unkirchliche pantheiſtiſche Weltanſchauung für die ſeinige
erklärt und die Behauptung ausgeſprochen, daß alle aus der kirchlichen
Weltanſchauung gefloſſene Vorſtellungsformen der religiöſen Jdeen un
haltbar ſeien und zerſchlagen werden müßten. Und als das Bremer
Pietiſtenvolk in ſeinem Unverſtande über den Mann der Wiſſenſchaft
herzufallen wagte, hatte der Schild des Senats den freiſinnigen Prediger
gedeckt. Jn Bremen gäbe es kein Glaubensgericht und keine Behörde
dürfe ſich eigenmächtig zum Glaubensgerichte konſtituiren! So hatte der
Senat geſprochen.

Wie hätten wir Bedenken tragen können, unſere Stellung in Mag
deburg aufzugeben und dem Rufe nach Bremen zu folgen!

Wir kamen hierher und traten unſer Amt an. Unſere erſte Pre-
digt war ein abermaliges lautes Zeugniß über unſer Verhältniß zu den
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Bekenntnißſchriften und zu der Bibel, ein abermaliger feierlicher Pro
teſt gegen die bindende Autorität der einen wie der anderen. Dieſe
Predigt lag nach wenigen Tagen Allen gedruckt vor, die ſich um uns
bekümmerten.

Eine Probepredigt vor dem verſammelten Miniſterio hatten wir
nicht zu halten. Auf den Rath des Senats hatte ſich das Miniſterium
ſeines desfallſigen Rechts begeben. Der Senat alſo hatte es über-
u gen daß das Miniſterium nach weiteren Zeugniſſen über
uns ſuche.

Wir wurden, nachdem unſere oben erwähnte erſte Predigt allen
Miniſterialen gedruckt vorlag, als Mitglied des Miniſteriums aufge
nommen.

Der Akt der Aufnahme ſchloß eine Lehrverpflichtung ein.
Der dermalige Direktor des Miniſteriums, Paſtor Mallet zu St.

Stephani wollte uns zur Lehre nach dem Worte Gottes verpflichten.
Wir verwahrten uns laut und entſchieden gegen die Vermuthung,

als ſeien uns Bibel und Gottes Wort gleichbedeutende Begriffe. Wir
ſagten dem Herrn Mallet und allen anweſenden Mitgliedern des Mini-
ſteriums laut und deutlich, nach unſerer Ueberzeugung ſei zwiſchen den
Begriffen Bibel und Gottes Wort ein ſehr weſentlicher Unterſchied.
Dieſen Unterſchied des Weitern zu entwikeln, verhinderte uns Herr
Mallet. Er verſicherte, das ſei lediglich Sache unſeres Gewiſſens und
ſo gelobten wir, das Wort Gottes nach beſtem Wiſſen zu lehren.

Auf die Bekenntnißſchriften, auf eine Verpflichtung, die Bekennt-
nißſchriften als Maßſtab der Lehre zu betrachten, deutete Niemand hin.
Ein ausdrücklicher Beſchluß des Miniſteriums hatte aus der früher
üblich geweſenen Verpflichtungsformel die Worte entfernt, welche noch
bei Nagels Aufnahme der Bekenntnißſchriften gedacht hatten.

So haben wir unſer Amt übernommen.
Allem Thatſächlichen, was Dulon hier vorbringt, iſt unverkenn-

bar der Stempel der Wahrheit aufgedrückt; nur die Schlußfolgerungen,
die er daraus zu ſeinen Gunſten herleiten will, ſind falſch! Daraus,
daß ſchon bei ſeiner Berufung die in rechtlicher Kraft ſtehende Kirchen
verfaſſung gebrochen wurde, folgt nicht, daß ſie jetzt von Neuem ge-
brochen werden muß oder darf, was offenbar geſchehen würde, wenn
man ihn ferner in dem ihm von Anfang widerrechtlich übertragenen

Amte ließe. (N. Br. 3.)Frankreich.
Paris, den 14. März. Die „Gazette de France“ erwähnt alle

Gerüchte über die Ausſöhnung der Bourbonen und ſagt dann Dieſe
Meldungen ſind ſämmtlich unbegründet. Das Oberhaupt des Hauſes
Bourbon hat keinen Botſchafter nach Claremont geſchickt. Eine ſo ein-
fache Thatſache bedarf weder eines Vertrags, noch einer Unterhandlung.
Wenn die Orleans ihr Herz der Reue geöffnet haben, ſo mögen ſie ſich
zu dem Oberhaupt ihrer Familie begeben und um ſeine Verzeihung bitten.
Jeder andere Weg zur Verſöhnung iſt unmöglich, weil er unmoraliſch iſt.
Wir können verſichern, daß alle dieſe Meldungen des „Public“, welche
die „Union“ in ihrer Einfalt wiedergiebt, nicht im Geringſten begrün-
det, und nichts als Erfindung einer im AusſöhnungsWahnſinne befind
lichen Einbildung ſind.

Das bereits erwähnte überaus ſo wichtige Dekret über die
Rentenkonverſion lautet vollſtändig

Ludwig Napoleon, Präſident der Republik, dekretirt auf Antrag
des Finanzminiſters: Art. 1. Der Miniſter der Finanzen iſt ermächtigt,
die Zurückzahlung der 5proc. Rente, welche im großen Buche der öffent
lichen Schuld eingeſchrieben iſt, zu effektuiren, ſo, daß für je 5 Fr.
Rente 100 Fr. bezahlt werden, oder die Konverſion der Rente in eine
ueue Rente von 4 Proc. vollzogen wird. Jeder Rentenbeſitzer, der
in dem weiter unten feſtgeſetzten Termine nicht die Zurückzahlung ver-
langt hat, wird für ſeine Einſchreibung einen andern Titel nach dem
Maßſtabe von 4' Fr. neue Rente für je 5 Fr. erhalten. Für dieſen
neuen Fonds von A4' Proc. iſt die Ausübung des Rechts der Rück
zahlung während zehn Jahren bis zum 22. März 1862 in Kraft. Die
konvertirten Renten werden noch bis zum 22. l. M. 5 Proc. tragen.
Art. 2. Die Rückzahlung muß innerhalb 20 Tagen von dem Tage der
Veröffentlichung dieſes Decrets gefordert werden. Dieſe Friſt beträgt
für die Beſitzer von Renten außer Frankreich, aber doch in Europa und
Algerien zwei Monate, und für die Rentenbeſitzer in den übrigen Thei-
len der Erde ein Jahr, ohne daß jedoch dieſe Ausnahme die Verlänge-
rung der am Schluſſe von Art. 1. angegebenen Termine zur Folge ha-
ben kann. Art. 3. Die möglicher Weiſe verlangten Rückzahlungen kön-
nen terminweiſe geſchehen. Art. 4. Was die Eigenthümer von Renten
anlangt, welche nicht der freien und gänzlichen Verwaltung ihrer Güter
obliegen können, ſo wird die Annahme der Konverſion einem einfachen
Adminiſtrationsakt gleichgeſtellt, und iſt von der beſondern Autoriſation
und jeder gerichtlichen Formalität befreit. Die Art. 5. und 6. betreffen
Renten, welche mit einem bloßen Genuß und mit Majzoraten belaſtet
ſind. Art. 7. Der Finanzminiſter iſt bevollmächtigt, um die Zurückzah-
lung der 5proc. Renten, welche verlangt werden ſollten, zu bewerkfſtelli-
gen: 1) Schatzſcheine zu negociiren, 2) Renten, deren Negociation mit
Oeffentlichkeit und Konkursausſchreibung geſchehen müßte, in das große
Buch der öffentlichen Schuld eintragen zu laſſen. Art. 8. Der Theil
des Tilgungsfonds, welcher zu den 5proc. Renten, welche umgewandelt
oder zurückgezahlt werden, beſtimmt war, wird auf die 4' proc. Ren-
ten, die an ihre Stelle treten, übertragen. Art. 9. und 10. enthalten
Förmlichkeiten in Bezug auf Stempelung und Umwandlung.

Paris den 14. März. Es iſt Sonntag, halb Paris geht in den
Straßen ſpazieren und der Philiſter mit Frau und Kindern ſchnappt
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nach der noch ziemlich rauhen Frühlingsluft. Aber mitten auf der
Straße hört der Unglückliche verworren von Renten Konverſion u.
ſ. w. ſprechen. „Liebe Frau ſagt er zu der ihn begleitenden Gattin,
„das intereſſirt mich, geſchwind in ein Leſekabinet, in ein Kaffeehaus
und den „Moniteur“ zur Hand!“ Er traut ſeinen Augen nicht. Wie?
an einem Sonntage, während das ganze Börſen Perſonal vom Steigen
der Renten am Montag träumt, dekretirt die Regierung die Konverſion
der 5prozentigen Rente in 4* prozentige? Die Konverſion, dieſe Bete
moire der Rentiers und Spekulanten, ſie iſt mit einem Federzuge be
ſchloſſen. Jch ſchrieb Jhnen neulich, daß an der Börſe das Gerücht
von einer Konverſion der Rente als Ergänzungs Maßregel zu der Her
abſetzung des Zinsfußes der Bank aufgetaucht ſei, und daß dieſes bloße
Gerücht die 5prozentige habe fallen machen. Nun realiſirt ſich dieſes
Gerücht nicht allein, ſondern die Konverſion wird auch in ganz anderer
Weiſe vorgenommen, als man erwartet hatte. Man ſprach nämlich
immer nur von Umgeſtaltung der 5prozentigen in 3prozentige und da
wäre es darauf angekommen, zu welchem Preiſe die neue Rente abge-
geben worden wäre. Man hatte mithin ſelbſt bei dieſer Befürchtung
immer noch die Hoffnung, ſehr wenig zu verlieren. Aber dieſe Konver-
ſion, die den Rentier, der ſie annimmt, um pCt. Rente ärmer macht,
oder, wenn er die Rückzahlung will, ihm für das, was geſtern noch 103
Fr. 40 Cent. werth war, 100 Fr. gibt, macht allen Jlluſionen ein Ende.
Die unmittelbare Folge dieſer Maßregel wird ſein, daß die Eiſenbahn
Aktien bedeutend ſteigen werden, und da man ſie in Kurzem theuer
wird bezahlen müſſen, werden auch ſie kaum mehr als A!/, pCt. tragen.
Die Regierung hat im Jntereſſe des Staatsſchatzes gehandelt, und ge-
lingt ihr dieſe Operation, ohne daß ſie bedeutende Konvulſionen zur
Folge hat, ſo wird ſich ihre finanzielle Stellung für die Folge um ein
Bedeutendes verbeſſern.

Großbritannien und Jrland.
London, den 13. März. Der Teviot“, ein braſilianiſches Poſt

ſchiff, iſt um 2 Uhr in Southampton eingelaufen und brachte die Nach-
richt von der am 3. Februar geſchehenen Niederlage des Diktators Ro-
ſas. Urquiza hätte in einer äußerſt blutigen Schlacht die Entſcheidung
errungen. Roſas' Heer wurde aufgerieben, er ſelbſt entkam nur mit
Mühe und flüchtete ſich an Bord des engliſchen Schiffes „Centaure.“

Daänemark.
Kopenhagen, den 13. März, Abends. Jn der heutigen Sitzung

des Volksthinges kam die Adreſſe an den König zur zweiten Berathung.
Bevor die Debatten über die Adreſſe begannen, meldete der Präſident,
daß der Abgeordnete v. Tilliſch folgende motivirte Tagesordnung vorge-
ſchlagen habe: „Obgleich das Thing die Beſorgniß theilt, mit welcher

darauf zur Verhandlung geſtellt und zuerſt von dem Antragſteller v. Til
liſch in einem ſehr ausführlichen und Dt Vortrage motivirt ünd dem
Thinge zur Annahme empfohlen. v. Tilliſch ſprach ſich entſchieden zu
Gunſten des geſammten Miniſteriums aus, wenn auch einzelne Perſön-
lichkeiten in demſelben weniger auf Vertrauen Anſpruch machen könnten
er wies nach, wie gefährlich und unzeitig es ſein würde, das Miniſterium
jetzt zu ſtürzen, oder auch nur eine Veranlaſſung zu deſſen Auflöſung
zu geben; Mißtrauen gegen das Miniſterium auszuſprechen hätte man
jetzt auch durchaus keine Urſache, wenn auch keine Veranlaſſung vorläge,
demſelben ein Vertrauens Votum zu geben; er habe daher die vorgele-
ſene motivirte Tagesordnung vorgeſchlagen, deren Annahme er empfehle.

Außer dem Antragſteller ſprach auch Bardenfleth in einer langen
Rede für die Annahme der vorgeſchlagenen motivirten Tagesordnung.
Selbſt Clauſen ſprach für die Annahme, äußerte ſich doch dabei ſehr
ſcharf über das Miniſterium. Nachdem noch eine längere Diskuſſton
ſtattgefunden endeten die Verhandlungen damit, daß die von Tilliſch
vorgeſchlagene Tagesordnung mit 69 gegen 16 Stimmen angenommen
wurde, nachdem ſich der Premierminiſter und der Finanzminiſter dafür
ausgeſprochen hatten.

Türkei.
Konſtantinopel, Sonnabend den 6. März. Reſchid Paſcha iſt wie-

der GroßVezier geworden. Fuad Efendi hat das Miniſterium des
Aeußern erhalten. (Tel. Dep. d. C.-B.)Das „Journal de Conſtantinople“ bringt einige Worte in Be
treff der bosniſchen Vorgänge. Bei der Einführung des Tanſimats,
wodurch gleiche Steuerbelaſtung für alle Glaubensbekenner ohne Unter-
ſchied eingeführt wird, hätten ſich drei Häupter der Chriſtenbevölkerung
von Banjaluka nicht nur dagegen erklärt, ſondern auch ihre Anhänger
aufzuwiegeln geſucht. Dieſe Drei ſeien verhaftet worden und das ſei
Alles. Ueber die bereits vollzogene Entwaffnung der Rajahs ſchweigt
das Blatt ganz.

Geſchichtskalender für Halle und den RNegierungs-
bezirk Merſeburg.

18. März.
1479. Erzbiſchof Ernſt läßt die neue Regimentsordnung der Stadt

Halle verleſen.

Allgemeiner Anzeiger.
Geboren: Landrath v. Kroſigk, ein Sohn (Mansfeld). Sel-

mar Uhley, eine Tochter (Nordhauſen). Ludwig Schulze, eine
der angedeuteten Durchführung der königlichen Bekanntmachung vom Tochter (Nordhauſen).
28. Januar d. J. entgegen geſehen wird, ſo erkennt daſſelbe dennoch an,
daß die Einreichung der vorgeſchlagenen Adreſſe unter den gegenwärtigen
ſchwierigen Verhältniſſen nicht räthlich iſt, und beſchließt daher, zur
Tagesordnung überzugehen.“ Dieſe beantragte Tagesordnung wurde

Geſtorben: Julie Peterſen (Halle). Verw. Rendant W.
Goede, eine Tochter, Eliſe (Magdeburg). Henriette Bier-
mann Grauhof bei Goslar). Hauptmann a. D. Guſtav v. Ha
gen (Vollenborn).

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Um bei dem geſteigerten Verkehre dem Be
dürfniſſe des Publikums zu entſprechen, werden
vom 22. dieſ. Mts. ab nicht blos, wie bisher,
Markttags, ſondern

an allen Tagen der Woche (mit Ausſchluß
der Feſttage) Vormittags von 9--1 Uhr,

im Kreisgerichts Gebäude (eine Treppe hoch,
Zimmer Nr. 7) Handlungen der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit, als: Kaufverträge, Schuldver-
ſchreibungen, Quittungen, Ceſſionen, Schen-

Bekanntmachung.
Die unter der oberen Leitung des unterzeich
neten Gerichts ſtehenden Vormünder werden

aufgefordert, den jährlichen Bericht über die Er-
ziehung und perſönlichen Verhältniſſe ihrer Mün-
del, ſofern ſie einen ſolchen nicht etwa bereits

ſchon ſeit dem I. October 1851 erſtattet haben
ſollten, im Laufe des Monats März oder April
d. J. einzureichen oder, im Falle der Schrei-

Weinbergs- Verkauf bei Eilenburg.
Jn Vollmacht der Erben des unlängſt allhier

verſtorbenen Weinbergsbeſitzers und Schenkwirths
Sieg habe ich zum freiwilligen öffentlichen Ver
kauf des zum Nachlaſſe gehörigen, unweit Ei-
lenburg ſehr ſchön gelegenen Weinbergsgrund-
ſtücks nebſt Zubehör, insbeſondere den Gebäuden,
Garten und Felde, circa 20 Morgen, in welchem

ſeit einer Reihe von Jahren bis je ie Schenk-bensunkunde, auf unſerer Anmeldeſtube, 1 Treppe )e von Jahren bis jetzt die Schenk
hoch, Zimmer Nr. 17, zum Protokoll vorzutra wirthſchaft betrieben worden iſt, Termin auf

kungen, Vollmachten, Teſtamente, Erbver- gen. Die Formulare zu dieſen Berichten wer den 27. April, Nachmittags 3 Uhr,
träge c. von denen, die es wünſchen ohne den von unſerem Hauswart Karnſtedt, im Auf dem Weinberge ſelbſt anberaumt, und lade

a Svorgängige Anmeldung aufgenommen und aufs Erdgeſchoß, unentgeldlich verabfolgt. dazu zahlungsfähige Kaufliebhaber ein, mit dem
Schleunigſte ausgefertigt werden.

Als Kommiſſarien zur Aufnahme derartiger
Geſchäfte werden thätig ſein:

Montags und Dienſtags Herr Obergerichts

Aſſeſſor Hinrichs,

richtsrath Bertram,
Freitags und Sonnabends Herr Kreisge-

richtsrath Caeſar.
Um das ſich meldende Publikum thunlichſt

raſch zu fördern, ſind nicht allein zweckentſpre-
chende Formulare für die verſchiedenen Verhand-
lungen angeſchafft, und den Kommiſſarien Pro
tokollführer zur Beihülfe zugeordnet, ſondern
auch alle Büreaux des Gerichts angewieſen,

dieſe Geſchäfte, ſoweit ſie dabei betheiligt ſind,
aufs Aeußerſte zu beſchleunigen.

Halle a/S., den 15. März 1852.
Königliches Kreisgericht.

v. Koenen.

Die bis 1. Mai d. J. im Rückſtand geblie- Bemerken, daß die Verkaufsbedingungen ſchon
benen Berichte würden auf Koſten der Sänumi-
gen eingefordert werden müſſen.

merken wir übrigens, daß über Mündel, deren

nicht zu erſtatten ſind.
Halle a./S., den 13. März 1852.

Königl. Preuß. Kreis Gericht.
v. Koenen.

Auction.
Sonnabend, den 20. März, von 9 Uhr ab
ſoll neben unſerem in Abbruch begriffenen Sie-
dehauſe in der Halle eine Quantität noch brauch-
baren nicht von Salz angegriffenen, Bauholzes
von verſchiedenen Dimenſionen in einzelnen Hau-
fen meiſtbietend gegen gleich baare Bezahlung
verkauft werden.

Die Pfännerſchaft.

Zur Vermeidung von Mißverſtändniſſen be

Mittwochs und Donnerſtags Herr Kreisge eheliche Väter noch leben, ErziehungsBerichte

vor dem Termine in meiner Expedition eingeſe-
hen werden können.

Eilenburg, den 11. März 1852.
Der Rechtsanwalt Berendes.

in G. C. Kap. S MMusikaltenhand-
lung (Schrödel Simon) sind erschienen:

Juden.3 Polka
Nr. I. Herminen- Polka,.

2. Dianen- Polka
3. Sophien- Polka.

Für das Pianoforte allein
Von

A. Kühn.
Preis: 10 Sgr.



Bekanntmachung.
W Poſt- Jampfſchiff Verbindung zwiſchen Stettinund Kopenhagen. S

Die Poſt Dampfſchiffverbindung zwiſchen Stettin und Kopenhagen wird im Jahre 1852
folgendermaaßen ſtattfinden

Abgang von Stettin:
im Monat März vom 16. ab

Freitag, 12 Uhr Mittags, Dienſtag, 3 Uhr Nachmittags,
vom 1. April bis Ende September

Mittwoch und i ontag undSonnabend 12 Uhr Mittags, Donneſſtag 3 Uhr Nachmittags.
Für den Zeitraum vom 1. October bis zum Schluſſe der Fahrten bleibt die Feſtſetzung

der Abgangstage noch vorbehalten.
Unter gewöhnlichen Umſtänden wird die Reiſe in 18 bis 20 Stunden zurückgelegt.
Der des Morgens von Berlin nach Stettin und der des Mittags von Stettin nach Ber-

lin abgehende Eiſenbahnzug ſtehen mit dem Poſt Dampfſchiffe nach und von Kopenhagen in
genauer Verbindung. Bei dem Abgange von Stettin findet die Viſirung der Päſſe für die Reiſe
nach Kopenhagen an Bord des Schiffes ſtatt. Die von Berlin c. kommenden Reiſenden können
ſich daher ſogleich an Bord begeben. Die Päſſe der von Kopenhagen ankommenden Paſſagiere
werden während der Fahrt von Swinemünde nach Stettin an Bord des Schiffes viſirt. Die
Zollabfertigung in Stettin findet ohne allen Aufenthalt ſogleich nach der Ankunft ſtatt.

Das Paſſagiergeld beträgt
A. Zwiſchen Stettin oder Swinemünde und Kopenhagen:

Erſter Platz 7 Thlr. Preuß. Cour.
Zweiter Platz 5
Deckplatz 3

B. Zwiſchen Stettin und Swinemünde:
Erſter Platz 1* Thlr. Preuß. Cour.
Zweiter Platz 1

Deckplatz m.Deckplätze zur Reiſe zwiſchen Stettin und Swinemünde werden nur an Domeſtiken in Be
gleitung ihrer Herrſchaften vergeben.

Familien genießen eine Moderation in der Art, daß zwei Perſonen drei und mehrere
Perſonen der Taxe weniger bezahlen. Kinder unter zwölf Jahren zahlen die Hälfte der Taxe.

Jeder erwachſene Paſſagier hat 100 Pfund und jedes Kind 50 Pfund Gepäck frei. Für das
Uebergewicht wird pro 100 Pfund Thlr. bezahlt.

er h ſeebe und Frachtgüter nach und von Kopenhagen werden für ein mäßiges Fracht-
geld befördert.

Das Einſchreiben der Paſſagiere und die Expedition der Güter wird in Stettin und Swine-
münde durch die Orts Poſt Anſtalten beſorgt.

Berlin, den 8. März 1852.

General-Poſt-Amt.(gez.) Schmückert.

Holzverſteigerung
in der Oberförſterei Rothehaus, Unterforſt Heinrichswalde.
circa: 50 Stück Ahorn Nutzenden, 9 15 Fuß lang, 5 8 Zoll ſtark,

Abgang von Kopenhagen:

8 Buchen S 121 Eichen 12 101 s 7 4 9 2 20 2h 18 31776 Riüſtern 7 24 5 18112 Espen 24 30 8 1250 Klaftern RüſternScheitholz,
20 Rüſtern, Eichen und EspenZackenholz,

20 Sttakholz,60 Schock WeidenFaſchinen und 8 Schock ſchwache Reifſtäbe.
Obige Hölzer werden

Freitag den 26. März c., von Vormittags 9 Uhr an,
im Holzſchlage in der Kleinen Straube, an der Trippweidenbrücke, ausgeboten, woſelbſt Kauf-
luſtige ſich einfinden wollen. Die Bezahlung kann nach dem Verkaufe, im Fiſcherhauſe zu
Heinrichswalde geſchehen, muß ſonſt aber binnen 14 Tagen geleiſtet ſein.

Rothehaus, den 16. März 1852.
Der Königliche Oberförſter Götting.

Erſte Sendung echt Buairiſch

Bock-Bier
empfiehlt vortrefflich ſchön

C. J. Scharre zur Börſe.“
Strohhüte zum Waſchen, Bleichen und Umnähen, ſo

wie zum Färben, werden angenommen und ſchnell beſorgt in der

Strohhutfabrik von L. Sachs Comp.
Markt Nr. 942.

Druck der Waiſenhaus Buchdruckerei.

Friſcher ächt franzöſiſcher Kardenſaamen

bei A. R. Korn,Halle a./S., gr. Ulrichſtraße Nr. 5.

Jn der Nähe des Marktes, Kleinſchmieden
oder Barfüßer, auch Brüderſtraße, wird von
einem kinderloſen Beamten zum 1. Juli oder
1. October c. eine Wohnung von 2 Stuben,
Kammern nebſt Zubehör im Preiſe von 36 40
Thlr. geſucht. Offerten unter X. X. befördert
die Expedition dieſes Blattes.

Jn der Buchhandlung des Waiſenhauſes in
Halle iſt zu haben
Lehmann's, A. E., nützliches Buch für die

Küche bei Zubereitung der Speiſen. Gänz
lich umgearbeitet und herausgegeben von Fr.
Marold, Stadtkoch in Leipzig. Neunte Auf
lage. gr. 8. Leipzig, 1852. Jn engl. Ein
band 1 Thlr. 22 Sgr.
Sonnabend, den 20. d. M., ladet zum Ball

ergebenſt ein
Wilhelm Weber in Hohenthurm.

Cabinet künſtlicher Miniatur- Arbriten,
täglich bis nächſten Sonntag, den 21. März
im „Goldnen Löwen“, von 10 Uhr Morgens
bis 8 Uhr Abends. Entrée 5 Sgr., Kinder
22 Sgr. Jeder der reſp. Beſucher erhält
einen Gegenſtand gratis. Auch werden Glas-
und Porzellan Geſchirre in Feuer gelöthet.

Se Stadt- Theater. Bge
Oonnerſtag, den 18. März:

Zum Benefiz für Fräul. Bertha Wawra:

Lucrezia Borgia,
Große Oper in 3 Akten, Muſik von G. Donizetti.

Freitag, den 19. März:
Gaſtdarſtellung des Herrn v. Othegraven

vom Stadt Theater zu Leipzig

Nichards Wanderleben.
Herr v. Othegraven: „Richard.“

A. Döbbelin.

Getreidepreiſe.
Nordhauſen, den 13. März.

Weizen 2 Thlr. 2 Sgr. bis 2 Thlr. 20 Sgr
Roggen 2 2 bis 2 20Gerſte 4 8 bis 1 25Hafer 24 bis 1 1Sommerſ. bisLeinſamen bisLinſen 1 20 e bie 2Erbſen 1 20 bis 2 RBohnen 1 20 e bis 2Wicken bisRüböl pr. Ctr. 10 Thlr. 15 Sgr.

Leinöl 12Rübekuchen pr. Schock 1 Thlr. 15 Sgr.

Leinkuchen 1 220Reiner Frucht Branntwein pr. Oxhoft (180 Quart)
31 Thlr. bis 32 Thlr.

Merſeburg, den 13. März.
Weizen 2 thlr. 151ſgr. pf. bis 2 thlr. 18 ſgr. 9 pf.
Roggen 2 15 bis 2 17 6Gerſte 1 16 53 bis 1 18 9Hafer 25 bis 1Magdeburg den 16. März. 3Zf. Brief. Geld.
Preuß. freiwillige Anleihe 5

StaatsſchuldScheine 34
894

Verein. Dampfſchifff.Stamm-Act. 16
do. Prior.-ActienMagdeburg Leipz. Stamm-Actien

do. do. Prior. -Actien A.
do. do. do. B.

Halberſt, StammActien
do. Prior. -Actien

Wittenb. Stamm-Actien
do. Prior. -Actien

do.
do.
do.
do.
do.

e

Amſterdam kurze Sicht
do. 2 Monat

Hamburg kurze Sicht
do. 2 Monat

Frankfurt kurze Sicht
do. 2 MonatPreuß. Friedrichsd'or

Ausländiſch Gold à 5 Thlr.

r
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